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Regeste
Asyl und Wegweisung (verkürzte Beschwerdefrist)
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).
E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).
E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Be­schwer­de­führer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 38 TestV; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).
E. 3.1
Vorab sind die verfahrensrechtlichen Rügen zu prüfen, da diese allenfalls geeignet sind, eine Kassation der angefochtenen Verfügung zu bewirken.
E. 3.2
Sofern mit dem (in der Replik wiederholten) Beschwerdevorbringen, es erstaune, dass es die Vorinstanz nicht für notwendig erachtet habe, amtsinterne Abklärungen (wie eine Botschaftsanfrage) zu treffen, eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (vgl. Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) gerügt wird, ist Folgendes festzuhalten: Nach dem Untersuchungsgrundsatz hat die Behörde von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen, die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu beschaffen, die rechtlich relevanten Umstände abzuklären und ordnungsgemäss darüber Beweis zu führen. Der Untersuchungsgrundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt, zumal er sein Korrelat in der Mitwirkungspflicht des Asylsuchenden findet (vgl. Art. 13 VwVG und Art. 8 AsylG). Die entscheidende Behörde darf sich trotz des Untersuchungsgrundsatzes in der Regel darauf beschränken, die Vorbringen der Asylbewerber zu würdigen und die von ihnen angebotenen Beweise abzunehmen, ohne weitere Abklärungen vornehmen zu müssen (vgl. BVGE 2012/21 E. 5.1). Die Vorinstanz war demzufolge nicht verpflichtet, zur Überprüfung der von ihr als unglaubhaft erachteten Vorbringen des Beschwerdeführers "amtsinterne Abklärungen" respektive eine Botschaftsabklärung durchzuführen.
E. 3.3.1
Betreffend die gerügten Verletzungen der Begründungspflicht ist sodann Folgendes festzuhalten: Gemäss Art. 29 VwVG haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. auch Art. 29 Abs. 2 BV). Mit dem Gehörsanspruch korreliert die Pflicht der Behörde, dass sie die Vorbringen tatsächlich hört, ernsthaft prüft und in ihrer Entscheidfindung angemessen berücksichtigt. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betrof­fene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Sie muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 136 I 184 E. 2.2.1 und BVGE 2009/35 E. 6.4.1, je m.w.H.).
E. 3.3.2
Vorliegend kann keine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör respektive der Begründungspflicht durch das SEM festgestellt werden. Das SEM hat in der angefochtenen Verfügung ausführlich dargelegt, aufgrund welcher Überlegungen es zum Schluss gekommen sei, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG nicht standhalten würden. Nach den vorstehenden Ausführungen (E. 3.3.1) ist es unwesentlich, dass das SEM dabei nicht explizit (und ausführlich) auf die handschriftliche Bemerkung und die Unterschrift auf der Visitenkarte von G._______, die Zeichnung des Beschwerdeführers zum Standort des obersten Gerichts und die Aussagen des Beschwerdeführers zu den sexuellen Misshandlungen während der Inhaftierung eingegangen ist. Auch ist nicht ersichtlich inwiefern das SEM die Begründungspflicht verletzt haben soll, indem es in der angefochtenen Verfügung ausführte, bei den auf den Passfotos abgelichteten Frauen handle es sich nicht um dieselbe Person, was durch blosse Betrachtung offensichtlich sei. Aus dieser Begründung geht klar hervor, dass das SEM diesbezüglich keine (wissenschaftlichen) Abklärungen vorgenommen hat und demzufolge Entsprechendes im Entscheid auch nicht offenlegen konnte.
E. 3.3.3
Sodann trifft es zwar zu, dass in der angefochtenen Verfügung keine gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers erwähnt wurden. Allerdings ist auch festzuhalten, dass dies in der Stellungnahme der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers zum Entscheidentwurf, in welchem sich das SEM ebenfalls nicht zu dessen gesundheitlichen Problemen äusserte, (noch) nicht beanstandet wurde (vgl. Akten SEM A 36), weshalb man sich fragen kann, ob dem SEM diesbezüglich eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör respektive der Begründungspflicht vorgeworfen werden kann. Diese Frage kann allerdings offengelassen werden. Zum einen erscheinen die geltend gemachten gesundheitlichen Probleme nicht als derart schwerwiegend, dass sie zwingend explizit aufzuführen gewesen wären, auch wenn die Bezeichnung des Beschwerdeführers als "gesund" wohl etwas weit ging. Zum anderen wäre eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht vorliegend als geheilt zu erachten (vgl. etwa BVGE 2014/22 E. 5.3): Das SEM hat sich in der Vernehmlassung ausdrücklich zu den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers geäussert, dem Beschwerdeführer wurde das Replikrecht eingeräumt und dem Bundesverwaltungsgericht kommt diesbezüglich - zumal es sich bei der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs um einen Bereich des Ausländerrechts handelt (vgl. BVGE 2014/26 E. 5) - volle Kognition zu. Die Heilung einer Gehörsverletzung hätte auch in Bezug auf Prozesskosten und Parteientschädigung keine Auswirkungen, zumal auf Prozesskosten verzichtet wird und der Beschwerdeführer amtlich vertreten ist.
E. 3.4
Nach dem Gesagten besteht keine Veranlassung, die vorinstanzliche Verfügung aus formellen Gründen aufzuheben. Der Subeventualantrag des Beschwerdeführers, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, ist demzufolge abzuweisen.
E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).
E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen (Art. 7 AsylG). Glaubhaft sind die Vorbringen eines Asylsuchenden grundsätzlich dann, wenn sie genügend substanziiert, in sich schlüssig und plausibel sind; sie dürfen sich nicht in vagen Schilderungen erschöpfen, in wesentlichen Punkten nicht widersprüchlich sein oder der inneren Logik entbehren und auch nicht den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung widersprechen. Darüber hinaus muss die gesuchstellende Person persönlich glaubwürdig erscheinen, was insbesondere dann nicht der Fall ist, wenn sie ihre Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt, aber auch dann, wenn sie wichtige Tatsachen unterdrückt oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens Vorbringen auswechselt, steigert oder unbegründet nachschiebt, mangelndes Interesse am Verfahren zeigt oder die nötige Mitwirkung verweigert. Glaubhaftmachung bedeutet ferner - im Gegensatz zum strikten Beweis - ein reduziertes Beweismass und lässt durchaus Raum für gewisse Einwände und Zweifel an den Vorbringen des Gesuchstellers. Entscheidend ist, ob im Rahmen einer Gesamtwürdigung die Gründe, die für die Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung des Asylsuchenden sprechen, überwiegen oder nicht. Dabei ist auf eine objektivierte Sichtweise abzustellen (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG; vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1 S. 142 f., BVGE 2010/57 E. 2.3).
E. 5.1
Im Sinne einer Vorbemerkung ist festzuhalten, dass sich vorliegend durchaus die Frage stellte, ob überhaupt ein asylrelevantes Verfolgungsmotiv (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, politische Anschauung) gegeben wäre, zumal der Beschwerdeführer letztlich allein aufgrund einer privaten Streitigkeit Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt gewesen sein soll. Ferner drängte sich angesichts der Aussage des Beschwerdeführers, er hätte gemäss Information des Generalstaatsanwalts an seinen Vater keine Probleme bei einer Rückkehr in sein Heimatland, sofern er die Anzeige respektive Klage (gegen Christian) zurückziehen würde (vgl. A 23 F46), auch die Frage auf, ob die geltend gemachte Furcht des Beschwerdeführers vor zukünftiger Verfolgung als objektiv begründet zu erkennen wäre. Die Beantwortung dieser Fragen kann jedoch offengelassen werden, da auch das Bundesverwaltungsgericht - wie bereits die Vorinstanz - die Vorbringen des Beschwerdeführers als unglaubhaft erachtet.
E. 5.2
Zur Vermeidung von Wiederholungen kann zunächst auf die ausführlichen und zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung und in der Vernehmlassung verwiesen werden (vgl. Bstn. G.b und L. vorstehend), denen in der Beschwerdeschrift und insbesondere auch in der Replik nichts Stichhaltiges entgegengehalten wird. Entgegen der von der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vertretenen Ansicht ist nicht zu beanstanden, dass das SEM im Rahmen einer Gesamtwürdigung berücksichtigte, dass der Beschwerdeführer die Motivation von Christian zur Ergreifung von Verfolgungsmassnahmen gegen ihn nicht (plausibel) erklären konnte. Mithin sind die geltend gemachten Verfolgungsmassnahmen auch vor dem Hintergrund der eingereichten Berichte und (in der Beschwerdeschrift nur teilweise wiedergegebenen) Expertenaussagen nicht plausibel. Die Expertenaussage, wonach Straflosigkeit in der DRK weit verbreitet sei und es hochrangigen Politikern immer wieder gelinge, Gerichte zu manipulieren und zu beeinflussen, bestätigt im Gegenteil die Einschätzung des SEM, es sei nicht nachvollziehbar, dass sich Christian, nachdem er seine einflussreichen Angehörigen ins Spiel gebracht ha­be, nicht mit der Nichtbezahlung seiner Schulden begnügt, sondern den Beschwerdeführer habe inhaftieren lassen sollen. Ferner ist - entgegen der von der Rechtsvertreterin in der Beschwerde vertretenen Ansicht - nichts dagegen einzuwenden, dass das SEM die Darstellung des Beschwerdeführers auch deshalb nicht glaubte, weil er unsubstanziierte Aussagen zu Ereignissen machte, bei denen er nicht selber dabei war. Es ist nicht nachvollziehbar, dass sich der Beschwerdeführer nach seiner Flucht aus dem Gefängnis nicht über deren genauen Umstände erkundigte (vgl. A 23 F8 ff. und 39) und ihn offensichtlich auch nicht weiter interessierte, dass er bei sich zu Hause gesucht worden sein soll (vgl. A 23 F18 und 23 ff.), ansonsten er sich diesbezüglich genauer informiert und demzufolge mehr darüber zu berichten gehabt hätte. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass er sich eigenen Angaben zufolge nach seiner Flucht noch zwei Monate im Heimatland aufgehalten hat und es ihm ohne weiteres hätte möglich sein müssen, entsprechende Informationen zu erhalten. Es ist sodann - ergänzend zu den Erwägungen der Vorinstanz - festzuhalten, dass auch die Ausführungen des Beschwerdeführers zu seiner angeblichen Inhaftierung knapp ausgefallen sind (vgl. A 23 F6 f. und A 30 F12 und 97 ff.). Seine Schilderungen erwecken jedenfalls nicht den Ein­druck, er würde von etwas berichten, das er selbst erlebt habe, zumal davon ausgegangen werden darf, dass auch eine in einem unterirdischen Gefängnis ohne Licht inhaftierte Person ausführlicher und erlebnisgeprägt über die Haft berichten kann. Schliesslich deckt sich die Darstellung auf Beschwerdeebene, der Beschwerdeführer leide aufgrund der Schläge, die ihm in der Haft zugefügt worden seien, an anhaltenden Kopfschmerzen (vgl. S. 3) auch nicht mit den eingereichten medizinischen Unterlagen. Anlässlich der Konsultation vom 6. August 2015 wurde vielmehr vermerkt, der Beschwerdeführer leide seit ca. 2 Jahren täglich an Kopfschmerzen (vgl. A 15 S. 2), mithin schon lange vor seiner angeblichen Inhaftierung im Februar 2015.
E. 5.3
Zusammenfassend - und ohne auf weitere Unglaubhaftigkeitselemente in den Ausführungen des Beschwerdeführers einzugehen - ist festzuhalten, dass dessen Vorbringen, zumindest was die geltend gemachten Verfolgungsmassnahmen betrifft, den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG nicht standhalten.
E. 5.4
Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle schliesslich auf das Vorbringen in der Replik einzugehen, wonach der Beschwerdeführer gemäss dessen Aussagen am (...) 2015 einer Delegation der kongolesischen Botschaft vorgeführt worden sei und zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden könne, dass dies zu weiteren asylrelevanten Nachteilen geführt habe oder führen werde. Dazu ist festzuhalten, dass vorliegend die zuständigen Vollzugsbehörden gestützt auf Art. 97 Abs. 2 AsylG nach Ergehen des vorinstanzlichen Entscheids Vollzugshandlungen einleiten durften. Zudem ist nicht ersichtlich, weshalb (allein) der Umstand, dass der Beschwerdeführer einer Delegation der kongolesischen Botschaft vorgeführt worden sein soll, eine asylrelevante Gefährdung begründen soll. Dies umso weniger, als nicht von einer Vorverfolgung auszugehen ist.
E. 5.5
Nach dem Gesagten hat das SEM zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und dessen Asylgesuch abgelehnt.
E. 6.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).
E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).
E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).
E. 7.2.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
E. 7.2.2
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es ­dem Be­schwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in die DRK ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in die Demokratische Republik Kongo dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Dies ist dem Beschwerdeführer jedoch mangels Glaubhaftigkeit seiner Aussagen nicht gelungen. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Kongo (Kinshasa) lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Be­stimmungen zulässig. 7.3.1 Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. 7.3.2 Mit Bezug auf Kongo (Kinshasa) geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass keine (landesweite) Bürgerkriegssituation oder Situation allgemeiner Gewalt herrscht. Die Rückkehr von Personen aus Kongo (Kinshasa) kann indes nur unter bestimmten Umständen als zumutbar bezeichnet werden (vgl. etwa das Urteil E-4833/2013 des BVGer vom 15. September 2015; Entscheidungen und Mitteilungen der [vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 33 E. 8.3). 7.3.3 Der in der Hauptstadt Kinshasa wohnhafte Beschwerdeführer ist noch relativ jung, verfügt über eine gewisse Schulbildung und war offenbar in der Lage, als Händler den Lebensunterhalt seiner Familie zu bestreiten. Er ist nicht allein für seine vier Kinder verantwortlich und verfügt in Kin­sha­sa über ein familiäres und freundschaftliches Beziehungsnetz. Bezüglich der geltend gemachten gesundheitlichen Probleme kann sodann auf die Ausführungen in der Vernehmlassung des SEM verwiesen werden, denen in der Replik nichts entgegengehalten wird. Auch ist davon auszugehen, dass eine allfällige Hypertonie (vgl. "Medizinische Informationen" vom 20. Oktober 2015) in Kongo (Kinshasa) behandelbar ist (vgl. etwa Urteil E 6992/2007 des BVGer vom 20. Juli 2010 E. 8.3.4), diesbezüglich jedenfalls in der Replik nichts anderes behauptet wurde. In der Replik wird - mit Hinweis auf die beigelegte E-Mail eine Betreuungsperson - geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe gewisse suizidale Kommentare geäussert und gefragt, was bei einer Überdosierung seiner Herzmedikation passieren wür­de. Dazu ist allerdings zunächst festzuhalten, dass sich in den Akten keine Hinweise auf eine Herzmedikation oder Herzprobleme des Beschwerdeführers finden lassen, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist. Betreffend der Suizidgedanken ist darauf hinzuweisen, dass sich der Beschwerdeführer - gemäss den Ausführungen in der Replik - nach Beizug einer Notfallpsychiaterin wieder davon distanzieren konnte. Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich demzufolge. 7.3.4 Nach dem Gesagten ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die DRK in eine existenzielle Notlage geraten wird. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit auch als zumutbar.
E. 7.4
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).
E. 7.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).
E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist abzuweisen.
E. 9
Der Beschwerdeführer liess zusammen mit der Beschwerde ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung einreichen, dessen Beurteilung von der Instruktionsrichterin mit Zwischenverfügung vom 27. Oktober 2015 auf einen späteren Zeitpunkt verwiesen wurde. Eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, wird auf Antrag hin von der Bezahlung der Verfahrenskosten befreit, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 65 Abs. 1 VwVG). Dabei verfügt eine Person dann nicht über die erforderlichen Mittel, wenn sie ohne Beeinträchtigung des notwendigen Lebensunterhaltes die Prozesskosten nicht zu bestreiten vermag. Eine Beschwerde gilt ferner dann als aussichtslos, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (BGE 138 III 217 S. 218; 133 III 614 E. 5 S. 616). Aufgrund der Akten kann von der prozessualen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers ausgegangen werden. Im Weiteren kann dem Beschwerdeführer nicht vorgeworfen werden, er habe eine aussichtslose Beschwerde erhoben. Entsprechend ist das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG gutzuheissen und von der Kostenauflage ist trotz Unterliegens des Beschwerdeführers (Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG) abzusehen. (Dispositiv nächste Seite)
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